
 
 
 
 
 

Statuten 
vsms Verband Schweizer Markt- und Sozialforscher 

 
(gemäss Beschluss GV vom 24. November 2005, ersetzt Statuten SMS vom 2. Juni 1998) 

 
 
 
1   Gründung 

 
Unter der Bezeichnung «vsms Verband Schweizer Markt- und Sozialforscher / asms Asso-
ciation suisse des spécialistes en recherches de marché et sociales / asms Associazione sviz-
zera degli specialisti in ricerche di mercato e sociali» besteht ein Verein ohne Gewinnabsicht 
gemäss Art. 60ff ZGB. Er hat seinen Sitz am Ort der ständigen Geschäftsstelle. Der Verein ist 
im Schweizerischen Handelsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalen-
derjahr (siehe Ziff. 16).1 

 
 
2   Verbandszweck 
 
   Der vsms setzt sich folgende Ziele: 
 
   a) Förderung der Markt- und Sozialforschung; 
 
   b) Einbringung der relevanten Entwicklungen der Gesellschaft und Umwelt in die Markt- und 

Sozialforschung; 
 
   c) Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der Markt- und Sozialforschung; 
 
   d) Bedürfnisse der aktuellen und künftigen Mitglieder erkennen und durch Verbandsaktivitäten 

darauf reagieren; 
 
   e) Verpflichtung der Mitglieder und der ihnen unterstellten Mitarbeiter (sofern sie in der Markt- 

und/oder Sozialforschung tätig sind) auf berufsethische Normen; 
 
   f)   Erarbeitung eines Musters für «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vsms swiss inter-

view institute®» zur freien Verfügung der Verbandsmitglieder;  
 
   g) Aus- und Fortbildung von Markt- und Sozialforschern sowie deren Erfahrungsaustausch; 
 
   h) Pflege von Kontakten zu in- und ausländischen sowie internationalen Fachorganisationen; 
 
   i)  Führung der Kollektivmarke vsms swiss interview institute®; 
 
   j)  Veröffentlichung eines Verbandsjahrbuches mit der Umsatzstatistik der Kollektivmarke 

vsms swiss interview institute®, dem Porträt der einzelnen Institute und mit wissenschaft-
lichen Beiträgen; 

 
   k) Dialog mit den politisch und gesellschaftlich massgebenden Gruppierungen und Institu-

tionen; 
 
   l)  aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Erreichung der Verbandsziele. 
 

                                                           
1 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008.  
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3   Mitgliedschaft 
 

Der vsms steht allen an der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung interessierten natürlichen 
Personen offen. Juristische Personen können nicht Verbandsmitglied werden.2 

 
Über die Aufnahme der Mitglieder befindet das Präsidium aufgrund des Mitgliedschafts-
antrages.3 
 
Auf Antrag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen. 

 
 
4   Kollektivmarke vsms swiss interview institute®4 
 

Antrag auf eine Bewilligung zur Führung der vsms-Kollektivmarke vsms swiss interview institu-
te® können Firmen mit Firmendomizil in der Schweiz stellen.  

 
Das Aufnahmeverfahren und die Berechtigung zur Führung der Kollektivmarke werden im De-
tail im Reglement über den Gebrauch der Kollektivmarke festgehalten. In diesem Reglement 
sind auch die Sanktionierungsmassnahmen aufgeführt, die bis zum Entzug des Rechts zur 
Führung der Kollektivmarke reichen können. 
 
Der Vorstand gibt Änderungsvorschläge am Reglement über den Gebrauch der Kollektiv-
marke in eine Vernehmlassung bei den Mitgliedern der Kollektivmarke. Wird dieser Vorschlag 
von 2/3 der antwortenden Mitgliedsinstitute angenommen, wird er vom Vorstand dem Eid-
genössischen Institut für Geistiges Eigentum gemäss Art. 24 des Markenschutzgesetzes zur 
Genehmigung unterbreitet und vom Vorstand in Kraft gesetzt. 
 
Ein Schiedsgericht entscheidet über Rekurse gegen Entscheidungen des Vorstandes im Zu-
sammenhang mit der Kollektivmarke endgültig. Das Nähere bestimmt das Reglement über 
den Gebrauch der Kollektivmarke vsms swiss interview institute®. 

 
 
   (Alt 5 Sponsoren)5 
 
 
5   Organe 
 
   Die Organe des Verbandes vsms sind: 
 
   • die Generalversammlung; 
 
   • der Vorstand; 
 
   • das Präsidium; 
 
   • die Revisionsstelle. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 8. November 2007. 

3 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
4 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
5 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 8. November 2007 ersatzlos gestrichen. 
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6   Generalversammlung 
 
   6.1 Einberufung6 
 

Die Generalversammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Verbandes. Die ordent-
liche Generalversammlung wird jährlich vom Vorstand einberufen. Der Vorstand oder ein 
Fünftel der Verbandsmitglieder können die Einberufung einer ausserordentlichen General-
versammlung verlangen, welche innerhalb von zehn Wochen seit Einreichung des Begehrens 
stattzufinden hat. 

    
Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstag und hat die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Vorstandes 
und von Verbandsmitgliedern bekannt zu geben. 

 
Jedes Verbandsmitglied hat das Recht, an einer Generalversammlung unter dem Traktandum 
«Verschiedenes» zuhanden der nächsten Generalversammlung Anträge auf Traktandierung 
von Verhandlungsgegenständen zu stellen. Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zu, 
hat der Antragsteller bis spätestens acht Wochen vor der nächsten Generalversammlung dem 
Geschäftsführer einen ausformulierten Antrag zukommen zu lassen. Wird die Frist verpasst, 
fällt das Traktandum ersatzlos dahin.  

 
 
   6.2 Vorsitz in der Generalversammlung 
 

Vorsitzender in der Generalversammlung ist der Präsident und bei dessen Verhinderung ein 
anderes Mitglied des Präsidiums oder bei Wahlen der Vorsitzende des Wahlausschusses. Der 
Vorstand kann der Generalversammlung beantragen, für gewisse Traktanden oder die gesam-
te Versammlung einen Versammlungsleiter zu bestimmen.7 

 
Die Generalversammlung wählt die Stimmenzähler. Vorbehalten bleiben die besonderen Be-
stimmungen in Ziff. 7.2 betreffend Wahl des Vorstandes.8 

 
Der Geschäftsführer führt das Protokoll über die von der Generalversammlung gefassten Be-
schlüsse und Wahlen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Geschäftsführer zu unter-
zeichnen. 

 
 
   6.3 Beschlussfähigkeit 
 

Jede statutengemäss einberufene Generalversammlung ist unabhängig von der Zahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 
 
   6.4 Traktanden 
 

Beschlüsse können einzig über die auf der Traktandenliste aufgeführten Verhandlungsgegen-
stände gefasst werden. 

 
 
   6.5 Stimmrecht 
 

Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme. Stellvertretung ist ausgeschlos-
sen. 
 

                                                           
6 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
7 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
8 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
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   6.6 Beschlussfassung 
 
   Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

Bei Wahlen gelten diejenigen Kandidaten als gewählt, die am meisten Stimmen auf sich ver-
einigen und die Voraussetzungen zur Wählbarkeit erfüllen. Die besonderen Bestimmungen für 
die Vorstandswahlen in Ziff. 7.2 bleiben vorbehalten.9 

 
Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Beschlüssen der Präsident 
mit einer zweiten Stimme, bei Wahlen das Los. 

 
Für die Auflösung des Verbandes bedarf es einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden Mitglieder. 

 
Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht geheime Stimmabgabe beantragt und 
beschlossen wird. Wahlen erfolgen geheim, sobald mehr Kandidaten als Sitze vorhanden 
sind.10 

 
Mitglieder haben bei Beschlüssen, welche sie selbst betreffen, kein Stimmrecht (Art. 68 ZGB). 
Das Wahlrecht ist dieser Einschränkung nicht unterworfen.11 

 
 
   6.7 Befugnisse der Generalversammlung 
 
   Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 
 
   • Wahl der Stimmenzähler gemäss Ziff. 6.2;12 
 
   • Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes, der Jahresrechnung und des Budgets sowie 

die Entlastung des Vorstandes; 
 
   • Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten und von sechs weiteren Vorstandsmitgliedern; 
 
   • Wahl der Revisionsstelle; 
 
   • Wahl des Wahlausschusses;13 
 
   • Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes und der Revisionsstelle; 
 
   • Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
 
   • Beschlussfassung über Rekurse gegen Nichtzulassungsentscheide zu Wahlen des Wahl-

ausschusses und gegen Ausschlussentscheide des Vorstandes im Sinne von Ziff. 13;14 
 
   • Abänderung der Verbandsstatuten; 
 
   • Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes und die Liquidation des Verbands-

vermögens; 
 
   • Beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch das Gesetz oder die Statuten vorbe-

halten sind. 
 
 

                                                           
9
  Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 

10  Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
11  Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
12  Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
13  Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
14  Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
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7   Der Vorstand  
 
   7.1 Zusammensetzung 
 

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten sowie den sechs weiteren 
von der Generalversammlung gewählten Vorstandsmitgliedern.  

 
Als Präsident ist wählbar, wer unmittelbar vor der Wahl mindestens seit zwei Jahren im Vor-
stand tätig ist.15 

 
Vier Vorstandsmitglieder müssen Firmen vertreten, die gemäss Ziff. 4 berechtigt sind, die Kol-
lektivmarke vsms swiss interview institute® zu führen (so genannte «Institutsvertreter»). Als 
Institutsvertreter gilt, wer bei einem der vsms swiss interview institute® in leitender Stellung ar-
beitet. 

 
Die Auftraggeberseite stellt mindestens drei, maximal vier Vorstandsmitglieder. Als Vertreter 
der Auftraggeberseite gilt, wer bei einem Auftraggeber in leitender Stellung arbeitet.16 
 
Pro Firma, bzw. pro Arbeitgeber darf nur ein Vertreter, bzw. Arbeitnehmer Mitglied im Vor-
stand sein. 

 
   Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.17 
    
 
   7.2 Wahl des Vorstandes18 
 

Die ordnungsgemässe Abwicklung der Wahlen übernimmt der Wahlausschuss, bestehend aus 
zwei ordentlichen Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, die Vorstandsmitglieder sein müs-
sen, sowie von Amtes wegen aus dem Geschäftsführer. Die Mitglieder setzen sich jeweils aus 
einem Vertreter der Kollektivmarke und einem Vertreter der Auftraggeber zusammen, die von 
der Generalversammlung gewählt werden. Die Amtszeit des Wahlausschusses beträgt zwei 
Jahre.19 

 
Vorbereitung und Durchführung von Vorstandswahlen werden in einem separaten Reglement 
zum Wahlverfahren geregelt. 

 
   Grundlagen der Wahlen sind: 
 
   • Bekanntmachung und Ausschreibung: Erneuerungswahlen und Vakanzen aufgrund von 

Demissionen und statutengemässen Rücktritten sind in jedem Fall den Mitgliedern des vsms 
bekannt zu machen und spätestens zehn Wochen vor der Generalversammlung auszu-
schreiben.20 

 
   • Kandidaten: Jedes Mitglied des vsms ist berechtigt, für den Vorstand zu kandidieren. Vo-

raussetzung ist gemäss Ziff. 7.1, dass das Mitglied in leitender Stellung bei einem Mitglieds-
institut der Kollektivmarke oder in leitender Stellung bei einem Auftraggeber arbeitet. 

 
   • Wahlvorschläge: Jede und jeder Kandidierende muss von zwei Mitgliedern des vsms unter-

stützt werden («Göttis»). Die Nominierung erfolgt schriftlich durch Hinterlegung der Namen 
der vorgeschlagenen Kandidaten beim Wahlausschuss.  

 

                                                           
15 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
16 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
17 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 9. November 2006. 
18 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
19 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
20 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 
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   • Die Nominierung ist nur dann gültig, wenn der Vorschlag von dem nominierenden Mitglied 

bzw. von den Mitgliedern des vsms, die den Vorschlag unterstützen, unterschrieben vorliegt 
und wenn die schriftliche Zustimmung des zu nominierenden Bewerbers für seine Kandidatur 
ebenfalls vorliegt.  

 
   • Prüfung: Der Wahlausschuss prüft bei den eingereichten Wahlvorschlägen die Erfüllung der 

Bedingungen und stellt eine Kandidatenliste zusammen. 
 
   • Wahlgremium: Die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung gewählt.  
 
   • Wahlen: Gewählt sind die Kandidaten, die im ersten Wahlgang die einfache Mehrheit der 

Stimmen erhalten haben. Für die Kandidaten, die im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht haben, wird unmittelbar anschliessend ein zweiter Wahlgang durch-
geführt. Gewählt ist, wer in diesem zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich verei-
nigen kann. 

 
 
   7.3 Amtsdauer 

 
Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt und sind maximal vier mal zwei Jahre 
wieder wählbar. Eine angebrochene Amtsdauer gilt als volle Amtsdauer. 

 
Der Präsident wird auf zwei Jahre gewählt und kann maximal für eine zweite Amtsperiode 
(zwei Jahre) wiedergewählt werden.  

 
Nach Möglichkeit soll der Präsident abwechslungsweise aus der Gruppe der vsms swiss inter-
view institute® und aus der Gruppe der Auftraggeber kommen. Im Weiteren ist anzustreben, 
dass der Präsident und der Vizepräsident nicht derselben Gruppe angehören. 

 
 
   7.4 Einberufung 
 

Das Präsidium und der Vorstand versammeln sich auf Einladung des Präsidenten, so oft es 
die Geschäfte erfordern. 

 
Drei Vorstandsmitglieder können die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen, welche 
innerhalb der drei auf das Begehren folgenden Wochen stattzufinden hat. 

 
Die Einberufung der Vorstandssitzungen hat schriftlich, in der Regel zehn Tage zum voraus, 
zu erfolgen und hat über die Verhandlungsgegenstände Auskunft zu geben. 

 
   Über die Verhandlungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. 
 
 
   7.5 Beschlussfassung im Vorstand 
 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst sei-
ne Beschlüsse und nimmt seine Wahlen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vor-
standsmitglieder vor. Der Präsident stimmt mit; im Falle der Stimmengleichheit gibt der Präsi-
dent den Stichentscheid. 
 
Beschlüsse über einen gestellten Antrag können ebenfalls auf dem Korrespondenzweg oder 
durch Stimmabgabe per Fax gefasst werden, sofern nicht ein Vorstandsmitglied mündliche 
Beratung verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die Mehrheit aller Vorstands-
mitglieder zustimmt. Diese Beschlüsse sind ebenfalls zu protokollieren. 
 
Vorstandsmitglieder haben bei Beschlüssen, welche sie selbst betreffen, in den Ausstand zu 
treten. 
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   7.6 Traktanden der Vorstandssitzungen 
 

Über nicht auf der Traktandenliste aufgeführte Verhandlungsgegenstände kann nur Beschluss 
gefasst werden, sofern alle anwesenden Vorstandsmitglieder zustimmen. 

 
 
   7.7 Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes  
 

Der Vorstand beschliesst über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Organ über-
tragen sind, insbesondere über 

  
   • Führung des Verbandes unter Vorbehalt der Befugnisse der Generalversammlung; 
 
   • Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung; 
 
   • Vertretung des Verbandes gegenüber Dritten. Der Präsident, der Vizepräsident, das für die 

Finanzen zuständige Vorstandsmitglied und der Geschäftsführer zeichnen kollektiv zu Zwei-
en; 

 
   • Einberufung der Generalversammlung; 
 
   • Ausschluss von Mitgliedern unter Vorbehalt der Berufung an die Generalversammlung;21 
 
   • Ausarbeitung von Reglementen, insbesondere des Pflichtenheftes für den Geschäftsführer; 
 
   • Kodifizierung der berufsethischen Normen; 
 
   • Qualitätsstandards, wobei er sich an den Standards der führenden Marktforschungsländer 

orientiert; 
 
   • Muster für «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vsms swiss interview institute®»; 
 
   • Verleihung und Entzug der Kollektivmarke und Kontrolle von deren Gebrauch; 
 
   • Überwachung des Präsidiums und des Geschäftsführers. 
 

Er kann Aufgaben und Befugnisse in einem Organisationsreglement dem Präsidium über-
tragen. 

 
 
8   Das Präsidium 
 

Präsident, Vizepräsident und ein weiteres vom Vorstand delegiertes Mitglied bilden das Präsi-
dium. 

 
Die Institute haben Anrecht auf mindestens einen, höchstens aber zwei Sitze im Präsidium. 
Als Institutsvertreter gilt, wer bei einem der vsms swiss interview institute® (gemäss Ziff. 4 
hiervor) in leitender Stellung arbeitet.  

 
   Im Übrigen konstituiert sich das Präsidium selbst.22 
 

Das Präsidium kann formlos einberufen werden; es ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder an 
der Beschlussfassung mitwirken. Über die Beschlüsse ist ein Beschlussprotokoll zu führen.  

 
Der Vorstand kann in die Beschlussprotokolle des Präsidiums Einsicht nehmen. Das Nähere 
bestimmt das Organisationsreglement des Vorstandes. 

 
                                                           
21 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
22 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 9. November 2006.  
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9   Die Revisionsstelle 
 

Die Revisionsstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren und einem Suppleanten, welche al-
le zwei Jahre gewählt werden. Sie sind wiederwählbar. 

 
Sie prüfen die Rechnungsführung des Verbandes und erstatten jährlich der Generalversamm-
lung schriftlich Bericht. 

 
 
10  Der Geschäftsführer 
 

Der/die Geschäftsführer/-in unterstützt das Präsidium nach dessen Weisungen in der Ver-
bandsführung. Er/sie verfügt über praktische Erfahrungen sowie einen wissenschaftlichen Hin-
tergrund in der Markt- und Sozialforschung.23 

 
Die Aufgaben und Pflichten des Geschäftsführers werden in einem separaten Anhang zum 
Mandatsvertrag geregelt. 

 
 
11  Mitgliederbeiträge24 
 

Jedes Mitglied des vsms ist zur Zahlung des jährlichen Mitgliederbeitrages verpflichtet, der 
von der Generalversammlung für das folgende Jahr im Rahmen der Budgetgenehmigung 
festgesetzt wird. Die Generalversammlung kann einzelnen Mitgliederkategorien (z. B. Stu-
denten/Studentinnen) Rabatte auf dem ordentlichen Mitgliederbeitrag gewähren. 

 
Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder des vsms schulden ihren Mitgliederbeitrag bis 
zum Ende des laufenden Geschäftsjahres.  

 
Firmen, die berechtigt sind, die Kollektivmarke vsms swiss interview institute® zu führen, be-
zahlen einen jährlichen Sonderbeitrag von Fr. 1000.− und zusätzlich einen variablen Beitrag 
gemäss Budget, höchstens aber Fr. 500.− pro 1 Million Franken Umsatz. Mitgliedern, die den 
Sonderbeitrag nicht innert der festgesetzten Frist bezahlen, wird vom Vorstand das Recht zur 
Führung der Kollektivmarke entzogen. 

 
 
12  Haftung 
 

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet einzig das Verbandsvermögen. Jede persön-
liche Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten des Verbandes ist ausgeschlossen. 

 
 
13  Austritt und Ausschluss 
 

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand auf 
Ende eines Geschäftsjahres. 

 
Der Vorstand kann aus wichtigen Gründen ein Mitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Ver-
band ausschliessen. Die Gründe sind dem betreffenden Mitglied mittels eines eingeschriebe-
nen Briefes bekannt zu geben. Gegen diesen Beschluss steht dem Mitglied ein Rekursrecht 
an die Generalversammlung zu. 

 
 

                                                           
23 Fassung gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. März 2008. 
24 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 8. November 2007. 
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Ein Mitglied, das seinen Mitgliederbeitrag trotz eingeschriebener Mahnung nicht innert der ge-
setzten Nachfrist bezahlt, wird vom Vorstand von der Mitgliederliste gestrichen, ohne dass 
dem betreffenden Mitglied ein Rekursrecht an die Generalversammlung zusteht. 

 
 
14  Übersetzung 
 
   Im Zweifelsfalle ist die deutsche Fassung der Statuten massgebend. 
 
 
15  Inkrafttreten     
 

Diese Statuten sind am 24. November 2005 von der Generalversammlung genehmigt und un-
verzüglich in Kraft gesetzt worden.        

 
 

16  Übergangsbestimmung zur Änderung von Ziff. 125 
 
   1. Das Geschäftsjahr 2008/2009 dauert vom 1. Oktober 2008 bis zum 30. September 2009, 

gemäss der bis zum 6. November 2008 geltenden Statutenbestimmungen. 
 
   2. Das Geschäftsjahr 2009/2010 dauert vom 1. Oktober 2009 bis zum 31. Dezember 2010 

(Langjahr). Die Mitgliederbeiträge vsms und die Beiträge für die Kollektivmarke werden für 
das Langjahr auf der Basis von 15 Monaten erhöht. 

 
   3. Der Vorstand wird beauftragt, soweit notwendig weitere Übergangsbestimmungen für das 

Langjahr zu erlassen. 
 
 

                                                           
25 Fassung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6. November 2008. 


